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1676 der Beilagen zu den stenogr~phischen Protokollen des 

Bundes:t',:-,tes 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 16. Juni 1977 be

treffend ein Bundesgesetz, mit dem die Verordnung über die 

Errichtung und den Betrieb von Rundfunk- und Fernsehrund

funk-Ernpfangsanlagen g~ändert wird 

Änderungen gegenüber dem Gesetzentwurf in 536 der Beilagen 

Der Nationalrat hat anlä.ßJ.ich der Beschlußfassung im 

GegenstandgE!genüber dem Gesetzentwurf i.n 536 der Beilagen 

zu den stenographischen Protokol:en des Nationalrates, 

XIV. GP, folgende Änderungen be2chlossen: 

1. Im Art. I Z. 6 hat der Abs. 3 des § 23 zu lauten: 

"(3) Eine Bewilligung nach Abs. 2 ist dem Antragsteller 

zu erteilen, der den Nachweis der Zustimmung der Bewilligungs

inhaber der von der beantragten Zusammenschaltung betroffenen 

Antennenanlagen erbringen kann und der ausreichende Gewähr 

für den fortdauernden und ordnungsgemäßen Betrieb der An-

lagen bietet. An die Stelle der Zustimmung eines Bewilligungs

inhabers kann die Zustimmung der Nehrheit. der mit ihren 

Empfangsanlagen an die betreffende Antennenanlage angeschlossenen 

,Inhaber von Hauptbewilligungen (§ 2 Abs. 2 lit. a) treten." 

2. Art. 11 Abs. 2 hat zu lauten: 

"(2) -Für die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundes

gesetzes bereits bestehenden Antennenanlagen, zu deren Errichtung 

und Betrieb eine Bewilligung nach den Bestiwmungen dieSeS 

Bundesgesetzes erforderlich ist, gilt diese Bewilligung als 

im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes erteilt, 

wenn die Antragstellung bis zum 30. Juni 1979 erfolgt und die 

Bewilligung nicht au~ den Gründen des § 21 Abs. 3 lit. a oder 

lit. c ausdrücklich binnen einer Frist von drei Monaten ab dem 

Zeitpunkt der Antragsteilung versagt wird." 

1676/BR der Beilagen - Änderungen im Plenum NR (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




